
Vorstellung und Austausch
Gleich zu Beginn des neuen Jahres empfing die Bremer Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard 

den SoVD-Landesvorsitzenden Joachim Wittrien zu einem Informationsgespräch. Begleitet wurde er 
von Geschäftsstellenleiterin Diana Maleschewski. 

Der SoVD-Landesvorsitzende 
nutzte die Gelegenheit, Se-
natorin Claudia Bernhard die 
Organisation und Aufgaben 
des Verbandes vorzustellen. Er 
berichtete über die Geschich-
te sowie die Entwicklung des 
SoVD und skizzierte die sozial-
politischen, frauen- und famili-
enpolitischen sowie jugendpo-
litischen Themen. 

Daneben stellte er die wich-
tigen Aufgabenbereiche des 
SoVD zur Förderung des so-
zialen Zusammenhalts, die 
Antrags- und Rechtsberatung 
seiner Mitglieder und die Ver-
tretung sder ozialpolitischen 
Anliegen vor. 

Breiten Raum nahm die Ge-
sundheitspolitik Bremens ein. 
Die Vertreter des SoVD tausch-
ten sich mit der Senatorin über 
bevorstehende Maßnahmen 
aus. Ein besonderes Anliegen 

war es Joachim Wittrien, die 
Gesundheitssenatorin auf die 
Dringlichkeit einer guten Not-
fallversorgung aufmerksam zu 
machen. Auch warnte er vor 
Arzneimittelengpässen.

Die Senatorin stellte den Gäs-
ten ihren umfangreichen Auf-
gabenbereich vor und kündigte 
arbeitsintensive Monate an.

Zum Abschluss des Infor-
mationsgesprächs, das in ent-
spannter Atmosphäre stattfand, 
erläuterte Joachim Wittrien den 
Entschluss des SoVD-Landes-
verbandes, sich in Zukunft noch 
stärker in die sozialpolitische 
Diskussion im Lande Bremen 
einzubringen. Er kündigte Ein-
zelvorhaben an und wies insbe-
sondere auf die Veranstaltung 
zur SoVD-Kampagne „Mit dir. 
Für alle. Gegen soziale Kälte“ 
hin, die Mitte Juni stattfinden 
wird.

SoVD zu Gast bei Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard

Im angeregten Austausch: Lan-
desvorsitzender Joachim Wittri-
en und die Bremer Gesundheits-
senatorin Claudia Bernhard.

Man kann sich und der Um-
welt einen nützlichen Dienst 
erweisen, wenn man die ausge-
dienten Elektronikgeräte wei-
terverkauft oder zum sachge-
rechten Recycling bringt. Denn 
ein Mobiltelefon enthält viele 
edle Metalle wie Silber, Gold 
und Kupfer. 

Wenn auf Altgeräten sen-
sible persönliche Daten, etwa 
Adressen, Krankenakten oder 
Urlaubsfotos, gespeichert sind, 
sollten diese vor der Weiter-
gabe der Geräte unbedingt 
physikalisch gelöscht werden. 
Bei diesem vom Bundesamt 
für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) empfohlenen 
Vorgang werden die gespei-
cherten Daten mehrmals über-
schrieben. Diese etwas zeitauf-
wendige Prozedur macht eine 
Wiederherstellung von Daten 
unmöglich. Entsprechende 
Schredder-Software wird im In-
ternet teilweise kostenfrei zum 
Download angeboten – auch 
als App für Smartphones.

Speicherkarten aus Handy 
oder Digitalkamera müssen in 
der Regel entnommen werden 
und mittels Kartenlesegerät 
sowie PC-Programm gelöscht 
werden. Für nicht entfernbare 
Speicherkarten in Smartpho-
nes gibt es spezielle Apps zum 
Download.

Eine Auswahl an Lösch-Pro-
grammen erhält man mit den 
Suchworten „physikalisch lö-
schen Programm“. Manche An-
bieter von Handysammlungen 
oder auch Elektroaltgeräten 
versprechen eine sichere Da-
tenlöschung. Da dies vom Ver-
braucher nicht nachvollzogen 
werden kann, ist es ratsam, die 
Daten vorher selbst sicher zu 
entfernen. Eine Überprüfung 
der Stiftung Warentest ergab, 
dass das Zurücksetzen auf 
Werkseinstellungen sowohl bei 
Apple als auch Android Smart-
phones die privaten Daten 
im internen Speicher so weit 
löscht, dass sie so gut wie nicht 
mehr wiederherstellbar sind.

Bei hochsensiblen Informa-
tionen empfiehlt sich eine me-
chanische Vernichtung des Da-
tenträgers durch Schreddern. 
Dies übernehmen Firmen, die 
auch Akten vernichten.

SSD-Festplatten sicher zu lö-
schen funktioniert nicht mit al-
len Löschprogrammen. Hierzu 
muss der ATA Secure Erase aus-
geführt werden. Am einfachsten 
lässt sich dies mit der zumeist 
von den Festplattenherstellern 
zum Download angebotenen 
Software erledigen. Ob und 
welche SSD Festplatte in Ihrem 
Computer verbaut ist, können 
Sie in den Systemeinstellungen 
einsehen.

Muss ein Gerät zur Repara-
tur, bieten auch viele Service-
Dienste eine Datensicherung 
an. Nutzer gehen jedoch auf 
Nummer sicher, wenn sie ihre 
Daten vor der Abgabe selbst 
als Kopie, etwa auf einer exter-
nen Festplatte, sichern und auf 
dem Gerät löschen, bevor es zur 
Reparatur geht. Für Smartpho-

nes und Tablets bietet sich die 
Sicherung der Daten auf einem 
anderen Computer an.

Defekte Festplatten, Spei-
chersticks und Co. dürfen nicht 
in den Restmüll wandern. Sie 
gehören in den Elektroschrott, 
der auf Wertstoffhöfen entge-
gengenommen wird. Sonderfall 
Silberlinge: CDs und DVDs zäh-
len nicht zum Elektroschrott. 
Für die ausgedienten Scheiben 
stehen in Elektronikmärkten 
oftmals Sammelboxen bereit 

Ganz gleich ob Handy, Smartphone, Tablet oder PC mit Festplatte – wer einen dienstbaren elek-
tronischen Geist mit gespeicherten Daten ausrangiert oder weiterverkauft, sollte vorher persönliche 
Einträge und sensible Informationen auf sichere Weise löschen, damit private Dokumente, Fotos oder 
auch Passwörter nicht in falsche Hände geraten.

Altgeräte recyceln: Daten vorher löschen
Stiftung Warentest gibt Tipps, wie persönliche Daten vor der Entsorgung sicher entfernt werden

Daten löschen geht mechanisch auf die harte Tour, aber auch auf 
die sanfte mit einem Löschprogramm.
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oder sie können ebenfalls se-
parat auf dem Wertstoffhof ab-
gegeben werden. Enthalten CDs 
und DVDs sensible Daten, sollte 
ihr Auslesen vor der Entsorgung 
ebenfalls unmöglich gemacht 
werden. Für Disks gibt es im 
Handel spezielle Vernichter –
ähnlich den Aktenvernichtern. 
Es ist ebenso sicher, die Lese-
fläche von CDs und DVDs mit 
Schmirgelpapier zu bearbeiten 
Daten können dann nicht mehr 
ausgelesen werden.

Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Anfang 2017 in Kraft 
getretene Reform die Alterssicherung der pflegenden Menschen 
tatsächlich verbessert. „Es fließen nun für erheblich mehr Pflegen-
de Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung und verbessern 
damit deren Absicherung“, so ein Sprecher der Deutschen Renten-
versicherung Bund.

Von der Pflegekasse werden derzeit Rentenversicherungsbeiträ-
ge von bis zu 592 Euro im Monat für den Pflegenden gezahlt. Die 
Höhe der Beiträge ist abhängig vom Grad der Pflegebedürftigkeit 
und davon, welche Leistungen vom Pflegebedürftigen bezogen 
werden. Nach einem Jahr Pflege erhöht sich dadurch die monatli-
che Rente um bis zu 31 Euro.

Durch die Reform der Pflegeversicherung wurden 2017 aus den 
drei Pflegestufen fünf Pflegegrade. Damit für die Pflege Beiträge 
zur Rentenversicherung gezahlt werden, muss diese insgesamt 
mindestens zehn Stunden, verteilt auf wenigstens zwei Tage pro 
Woche, ausgeübt werden. Auch muss die Pflege in häuslicher Um-
gebung erfolgen und die Pflegeperson darf neben der Pflege nicht 
mehr als 30 Stunden berufstätig sein. Die Voraussetzungen für 
die Beitragszahlung zur Rentenversicherung prüft die Pflegekasse.

Ende 2018 waren rund 88 Prozent der Pflegepersonen Frauen 
und lediglich rund 12 Prozent Männer. 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund

Reform zeigt Wirkung
Mehr pflegende Angehörige rentenversichert

Seit Inkrafttreten der Reform der Pflegeversicherung Anfang 
2017 ist die Zahl der in der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
sicherten Pflegepersonen um mehr als 120 Prozent angestiegen. 
Entsprechend sind auch die Einnahmen der Rentenversicherung 
durch die Beitragszahlungen der Pflegeversicherung gestiegen. 
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